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Sachliche und zeitliche Gliederung 

 
Anlage zum Berufsausbildungs- oder Umschulungsvertrag 

 
 
Ausbildungsberuf:  Kaufmann/-frau für Büromanagement 
 
 
Ausbildungsbetrieb: ______________________________________________ 
 
 
 
Auszubildende/r:  ______________________________________________ 
 
 
 
In dieser sachlichen und zeitlichen Gliederung sind die zu vermittelnden Fertigkeiten, Fähig-
keiten und Kenntnisse aus dem Ausbildungsrahmenplan der Ausbildungsverordnung über die 
Berufsausbildung zum/r Kaufmann/-frau für Büromanagement in der Fassung vom  
16. Juni 2014 abgeleitet. 
 
Der zeitliche Anteil des gesetzlichen bzw. tariflichen Urlaubsanspruches, des Berufsschulun-
terrichtes und der Abschlussprüfungen Teil 1 und 2 des/der Auszubildenden ist im angegebe-
nen Ausbildungszeitraum enthalten. Änderungen des Zeitumfangs und des Zeitablaufs aus 
betrieblich oder schulisch bedingten Gründen oder aus Gründen in der Person des Auszubil-
denden bleiben vorbehalten.  
 
Diese sachliche und zeitliche Gliederung ist Bestandteil des Berufsausbildungs-, bzw. Um-
schulungsvertrages. Auszubildende/r und Ausbilder/in sollen sie gemeinsam besprechen. Die 
vermittelten Ausbildungsinhalte sind regelmäßig durch Ankreuzen zu vermerken.  
 
Der Ausbildende hat spätestens zu Beginn der Ausbildung auf der Grundlage des Ausbil-
dungsrahmenplans einen betrieblichen Ausbildungsplan zu erstellen. 
 
 
Aushändigung der sachlichen und zeitlichen Gliederung an den/die Auszubildende/n: 
 
Mit dieser Unterschrift wird bestätigt, dass der/dem Auszubildenden ein vollständiges 
Exemplar der sachlichen und zeitlichen Gliederung ausgehändigt wurde. 
 
Für die Eintragung des Berufsausbildungsverhältnisses ist den einzureichenden Unter-
lagen dieses Deckblatt und Seite 2 mit Angabe der jeweiligen Wahlqualifikationen in 
Kopie beizufügen.  
 
 
 
 
___________________   ______________________________ 
Datum                 Firmenstempel/Unterschrift  
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Wahlqualifikationen (2 aus 10)  
 
Im Rahmen der Ausbildung sind zwei aus zehn Wahlqualifikationen mit einer Dauer 
von jeweils fünf Monaten zu wählen. Zur Wahl stehen: 
 
 1. Auftragssteuerung und -koordination 

 2. kaufmännische Steuerung und Kontrolle 

 3. kaufmännische Abläufe in kleinen und mittleren Unternehmen 

 4. Einkauf und Logistik 

 5. Marketing und Vertrieb 

 6. Personalwirtschaft 

 7. Assistenz und Sekretariat 

 8. Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungsmanagement 

 9. Verwaltung und Recht (öffentlicher Dienst) 

 10. öffentliche Finanzwirtschaft (öffentlicher Dienst) 
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Abschnitt A: Berufliche Grundbildung 
 

Teil des Ausbildungsbe-
rufsbildes 

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten 

Zeitliche 
Richtwerte in 
Wochen im 

P
o

si
tio

n
 v

er
m

it-
te

lt  

1.-36. Monat 

1 2 3 4 
Berufsbildung 
(§ 4 Absatz 4 Nummer 1.3) 

 Rechte und Pflichten aus dem Ausbil-
dungsvertrag feststellen und Aufgaben der 
Beteiligten im dualen System der Berufs-
ausbildung beschreiben 

w
ä

h
re

n
d

 d
e

r 
ge

sa
m

te
n

 A
u

sb
ild

u
n

gs
ze

it 

 

 betrieblichen Ausbildungsplan mit der Aus-
bildungsordnung vergleichen  

 Bedeutung lebensbegleitenden Lernens für 
die berufliche und persönliche Entwicklung 
begründen sowie den Nutzen beruflicher 
Aufstiegs- und Weiterentwicklungsmöglich-
keiten darstellen 

 

Arbeits-, sozial-, mit-
bestimmungsrechtliche  
und tarif- oder beamten-
rechtliche Vorschriften 
(§ 4 Absatz 4 Nummer 1.4) 

 arbeits-, sozial- und mitbestimmungsrecht-
liche Vorschriften sowie für den Ausbil-
dungsbetrieb geltende tarif- oder beamten-
rechtliche Vorschriften beachten 

 

 Arbeitsverträge unter Berücksichtigung 
arbeits-, steuer- und sozialversicherungs-
rechtlicher Auswirkungen unterscheiden 

 

 Positionen der eigenen Entgeltabrechnung 
erklären  

 

Sicherheit und Gesund-
heitsschutz bei der Arbeit            
(§ 4 Absatz 4 Nummer 1.5) 

 Gefährdung von Sicherheit und Gesundheit 
am Arbeitsplatz feststellen und Maßnah-
men zur Vermeidung der Gefährdung er-
greifen 

 

 berufsbezogene Arbeitsschutz- und Unfall-
verhütungsvorschriften anwenden 

 

 Verhaltensweisen bei Unfällen beschreiben 
sowie erste Maßnahmen einleiten 

 

 Vorschriften des vorbeugenden Brand-
schutzes anwenden; Verhaltensweisen bei 
Bränden beschreiben und Maßnahmen der 
Brandbekämpfung ergreifen 

 

 

Umweltschutz (§ 4 Absatz  
4 Nummer 1.6) 

 

Zur Vermeidung betriebsbedingter Umweltbe-
lastungen im beruflichen Einwirkungsbereich 
beitragen, insbesondere 

 

 mögliche Umweltbelastungen durch den 
Ausbildungsbetrieb und seinen Beitrag 
zum Umweltschutz an Beispielen erklären 

 

 für den Ausbildungsbetrieb geltende Rege-
lungen des Umweltschutzes anwenden 
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Teil des Ausbildungsbe-
rufsbildes 

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten 

Zeitliche 
Richtwerte in 
Wochen im 

P
o

si
tio

n
 v

er
m

it-
te

lt  

1.-36. Monat 

1 2 3 4 
  Möglichkeiten der wirtschaftlichen und 

umweltschonenden Energie- und Material-
verwendung nutzen 

w
ä

hr
en

d 
d

er
 g

es
a

m
te

n
 A

us
bi

ld
un

g
sz

ei
t  

 

 

 Abfälle vermeiden; Stoffe und Materialien 
einer umweltschonenden Entsorgung zu-
führen 

 

Wirtschaftliches und 
nachhaltiges Denken und 
Handeln                         
(§ 4 Absatz 4 Nummer 
1.7) 

 Rolle der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 
für den betrieblichen Erfolg erkennen 

 

 betriebswirtschaftliche Zusammenhänge 
und Aspekte der Nachhaltigkeit bei der 
Aufgabenerledigung berücksichtigen 

 

 Verfahren der Wirtschaftlichkeitsrechnung 
anwenden 

 

  Kosten-Nutzen-Relationen bei der Aufga-
benerledigung beurteilen und Aufgaben ef-
fektiv erledigen 

 

Qualitätsorientiertes 
Handeln in Prozessen     
(§ 4 Absatz 4 Nummer 
2.4) 

 betriebliche Abläufe unter Berücksichtigung 
von Informationsflüssen, Entscheidungs-
wegen und Schnittstellen einordnen und 
mitgestalten 

 

 eigenes Handeln im Arbeitsprozess in Be-
zug auf Qualität und Erfolg 

 

 zur kontinuierlichen Verbesserung von 
Arbeitsprozessen im Betrieb beitragen 

 

Kooperation und    
Teamarbeit                              
(§ 4 Absatz 4 Nummer 
3.3) 

 Wertschätzung, Respekt und Vertrauen als 
Grundlage erfolgreicher Zusammenarbeit 
erkennen 

 

 Feedback konstruktiv geben und entge-
gennehmen 

 

 interne und externe Kooperationsprozesse 
gestalten 

 

 Aufgaben im Team planen und bearbeiten  

 zur Konfliktlösung im eigenen Arbeitsum-
feld beitragen 

 

Anwenden einer     
Fremdsprache                          
(§ 4 Absatz 4 Nummer 
3.4) 

 fremdsprachige Fachbegriffe anwenden  

 Auskünfte in einer Fremdsprache einholen 
und erteilen  
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Abschnitt B: Gemeinsame berufsprofilgebende Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten in den 
Pflichtqualifikationseinheiten 
 

Teil des Ausbildungsbe-
rufsbildes 

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten 

Zeitliche 
Richtwerte in 
Wochen im 

P
o

si
tio

n
 v

er
m

it-
te

lt  

1.-15. Monat 

1 2 3 4 
Informationsmanagement 
(§ 4 Absatz 2 Nummer 
1.1) 

 betriebliche Kommunikationssysteme aus-
wählen und anwenden 

4-
6

 M
o

na
te

 

 

 Grundfunktionen des Betriebssystems 
anwenden 

 

 Nutzen des Einsatzes von elektronischen 
Dokumentenmanagementsystemen auf-
zeigen 

 

 Nutzen und Risiken von Onlineanwendun-
gen aufzeigen 

 

 Wege der Informationsbeschaffung beherr-
schen 

 

 Maßnahmen zur Datensicherung und Da-
tenpflege veranlassen 

 

Informationsverarbeitung 
(§ 4 Absatz 2 Nummer 
1.2) 

 Texte des internen und externen Schrift-
verkehrs formulieren, gliedern sowie situa-
tionsgerecht und normgerecht erstellen 

 

 Textverarbeitungssystem bedarfsgerecht 
und effizient anwenden 

 

 Vor- und Nachteile verschiedener Präsen-
tationsmedien und -techniken abwägen 

 

 Präsentationen vorgaben-  

und adressatengerecht entwerfen,         
gestalten und durchführen 

 

 Präsentationen reflektieren  

 Kalkulationstabellen erstellen und Berech-
nungen durchführen 

 

 Daten in Diagrammen darstellen  

 Tabellen und Diagramme dokumenten-
übergreifend verwenden 

 

 Dokumente pflegen und archivieren  

 Dateien exportieren und importieren  
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Teil des Ausbildungsbe-
rufsbildes 

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten 

Zeitliche 
Richtwerte in 
Wochen im 

P
o

si
tio

n
 v

er
m

it-
te

lt  

1.-15. Monat 

1 2 3 4 
Stellung, Rechtsform und 
Organisationsstruktur des 
Ausbildungsbetriebs 
(§ 4 Absatz 4 Nummer 
1.1) 

 Zielsetzung, Aufgaben und Stellung des 
Ausbildungsbetriebes im gesamtwirtschaft-
lichen und gesamtgesellschaftlichen Zu-
sammenhang beschreiben 

4-
6

 M
o

na
te

 

 

 Rechtsform des Ausbildungsbetriebes er-
läutern 

 

 organisatorischen Aufbau des Ausbil-
dungsbetriebes mit seinen Aufgaben und 
Zuständigkeiten erläutern und Zusammen-
wirken der einzelnen Funktionsbereiche 
erklären 

 

 Zusammenarbeit des Ausbildungsbetriebes 
mit Wirtschaftsorganisationen, Behörden, 
Verbänden und Gewerkschaften beschrei-
ben 

 

Datenschutz und Daten-
sicherheit (§ 4 Absatz 4 
Nummer 2.3) 

 personenbezogenen Datenschutz als Per-
sönlichkeitsschutz verstehen und Daten-
schutzregelungen in den Arbeitsprozessen 
anwenden 

 

 Datenpflege und Datensicherung durchfüh-
ren und kontrollieren 

 

Informationsbeschaffung 
und Umgang mit         
Informationen (§ 4 Absatz 
4 Nummer 3.1) 

 Informationen recherchieren, beurteilen, 
aufbereiten und archivieren 

 

 Informationen auswerten, interpretieren 
und in sprachlich angemessener Form wei-
tergeben 

 

 Vor- und Nachteile verschiedener Informa-
tionsquellen berücksichtigen 

 

Bürowirtschaftliche    
Abläufe (§ 4 Absatz 2 
Nummer 1.3) 

 Bedarf an Büromaterial planen, beschaffen 
und verwalten 

 

 Posteingang und -ausgang bearbeiten  

 Dokumente unter Beachtung gesetzlicher 
und betrieblicher Aufbewahrungsfristen 
verwalten 

 

 bürowirtschaftliche Abläufe reflektieren und 
Verbesserungen vorschlagen 
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Teil des Ausbildungsbe-
rufsbildes 

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten 

Zeitliche 
Richtwerte in 
Wochen im 

P
o

si
tio

n
 v

er
m

it-
te

lt  

1.-15. Monat 

1 2 3 4 
Koordinations- und    
Organisationsaufgaben 
(§ 4 Absatz 2 Nummer 
1.4) 

 interne und externe Termine planen, koor-
dinieren und überwachen; bei Terminab-
weichungen erforderliche Maßnahmen ein-
leiten 

4-
6

 M
o

na
te

 

 

 Sitzungen und Besprechungen nach sach-
lichen und zeitlichen Vorgaben vor- und 
nachbereiten sowie betreuen 

 

 bei der Planung, Durchführung und Kon-
trolle von Projekten mitwirken 

 

Arbeits- und Selbstorga-
nisation, Organisations-
mittel (§ 4 Absatz 4 
Nummer 2.1) 

 eigene Arbeit systematisch planen, durch-
führen, kontrollieren und reflektieren; dabei 
inhaltliche, organisatorische, zeitliche und 
finanzielle Aspekte berücksichtigen 

 

 Arbeits- und Organisationsmittel einsetzen  

 Methoden des selbständigen Lernens an-
wenden, Fachinformationen nutzen, Lern- 
und Arbeitstechniken anwenden 

 

 Informationsflüsse und Entscheidungspro-
zesse berücksichtigen 

 

Arbeitsplatzergonomie 
(§ 4 Absatz 4 Nummer 
2.2) 

 Vorschriften für Büroarbeitsplätze beachten  
 Möglichkeiten der Arbeitsplatz- und Ar-

beitsraumgestaltung unter Berücksichti-
gung der Umwelt- und Gesundheitsfakto-
ren und ergonomischer Grundsätze erläu-
tern 
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Teil des Ausbildungsbe-
rufsbildes 

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten 

Zeitliche 
Richtwerte in 
Wochen im 

P
o

si
tio

n
 v

er
m

it-
te

lt  

1.-15. Monat 

1 2 3 4 
Beschaffung von  
Material und externen 
Dienstleistungen 
(§ 4 Absatz 2 Nummer 
2.3) 

 Material- und Dienstleistungsbedarf ermit-
teln 

4-
6

 M
o

na
te

 

 

 Bezugsquellen ermitteln, Auswahl begrün-
den und dabei Beschaffungsrichtlinien so-
wie Rahmenverträge beachten 

 

 Angebote einholen, prüfen, vergleichen 
und Entscheidungen begründen 

 

 Bestellungen durchführen  

 Liefertermine überwachen und bei Verzug 
mahnen 

 

 Bestellungen mit den Wareneingangsunter-
lagen vergleichen, Dienstleistungen ab-
nehmen, bei Abweichungen Differenzen 
klären 

 

Produkt- und Dienstleis-
tungsangebot 
(§ 4 Absatz 4 Nummer 
1.2) 

 Leistungsspektrum des Ausbildungsbetrie-
bes beschreiben 

 

 Leistungen des Wirtschaftszweiges darstel-
len 

 

 Markt- und Wettbewerbssituation des Aus-
bildungsbetriebes darstellen 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abschlussprüfung Teil 1 
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 Abschnitt C: Weitere berufsprofilgebende Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten 
 

Teil des Ausbildungsbe-
rufsbildes 

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten 

Zeitliche 
Richtwerte in 
Wochen im 

P
o

si
tio

n
 v

er
m

it-
te

lt  

16. - 36. Mo-
nat 

1 2 3 4 
Kundenbeziehungen 
(§ 4 Absatz 2 Nummer 
2.1) 

 eigene Rolle als Dienstleister im Kunden-
kontakt berücksichtigen 

11
 M

on
at

e
 

 

 Kundendaten zusammenstellen, aufberei-
ten und auswerten 

 

 situationsgerecht und kundenorientiert 
Auskunft geben und beraten 

 

 Informationen kundengerecht aufbereiten  

 Bedeutung von Kundenservice für die 
Kundenzufriedenheit erkennen und be-
rücksichtigen 

 

Auftragsbearbeitung und 
-nachbereitung 
(§ 4 Absatz 2 Nummer 
2.2) 

 Kundenanfragen bearbeiten und bei ihrer 
Abwicklung mitwirken 

 

 Kundenaufträge annehmen, bearbeiten 
sowie dabei Rechtsvorschriften und Ver-
fahrensregeln beachten 

 

 Auftragsabwicklung mit Kunden festlegen  

 Begleitdokumente und Rechnungen erstel-
len 

 

 Vor- und Nachkalkulationen durchführen 
und auswerten 

 

 Beschwerden und Reklamationen bearbei-
ten 

 

Personalbezogene Auf-
gaben (§ 4 Absatz 2 
Nummer 2.4) 

 Personaleinsatzplanung unterstützen und 
Arbeitszeitregelungen berücksichtigen 

 

 Dienstreiseanträge und Reisekostenab-
rechnungen vorbereiten 

 

 bei der Bearbeitung von Mitarbeiterdaten 
Regelungen zum Datenschutz und zur Da-
tensicherheit einhalten 

 

 bereichsbezogene Personalstatistiken füh-
ren und auswerten 

 

Kaufmännische        
Steuerung (§ 4 Absatz 2 
Nummer 2.5) 

 Einflussfaktoren auf die Wirtschaftlichkeit 
der betrieblichen Leistungserstellung be-
achten 

 

 Rechnungswesen als Instrument kaufmän-
nischer Planung, Steuerung und Kontrolle 
an Beispielen des Ausbildungsbetriebes 
anwenden 

 

 Investitionen und Finanzierung an Beispie-
len des Ausbildungsbetriebes erläutern 

 

 Kosten- und Leistungsstruktur des Ausbil-
dungsbetriebes berücksichtigen  

 

 Belege unterscheiden, den jeweiligen Ge-
schäftsvorgängen zuordnen, rechnerisch 
und sachlich prüfen 
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Kommunikation              
(§ 4 Absatz 4 Nummer 
3.2) 

 interne und externe Kommunikationspro-
zesse gestalten 

 

 Anlässe und Arten mündlicher und schriftli-
cher Kommunikation berücksichtigen 

 

 Gesprächsführungs- und Fragetechniken 
anwenden 

 

 ziel- und kundenorientierte Gespräche 
führen, Zeitrahmen einhalten, Ergebnisse 
zusammenfassen 

 

 soziokulturelle Unterschiede in der Kom-
munikation berücksichtigen 
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Abschnitt D:  Weitere berufsprofilgebende Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten in zwei 
Wahlqualifikationen von jeweils 5 Monaten 
 

Teil des Ausbildungsbe-
rufsbildes 

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten 

Zeitliche 
Richtwerte in 
Wochen im 

P
o

si
tio

n
 v

er
m

it-
te

lt  

16. - 36. Mo-
nat 

1 2 3 4 
Auftragssteuerung und -koordination (§ 4 Absatz 3 Nummer 1) 

Auftragsinitiierung 
(§ 4 Absatz 3 Nummer 
1.1) 

 Kunden produktspezifisch und kaufmän-
nisch beraten 

5 
M

o
na

te
 

 

 Angebotsgrundlagen und -alternativen mit 
dem Kunden entwickeln 

 

 ergänzenden Service anbieten  

 Kalkulationsdaten für Angebote einholen  

 Angebote erstellen  

 Auftragseingang prüfen, Auftrag bestätigen  

Auftragsabwicklung        
(§ 4 Absatz 3 Nummer 
1.2) 

 Zeit- u. Ressourcenplan in Abstimmung mit 
den Beteiligten erstellen 

 

 Auftragsrelevante Beschaffungen sicher-
stellen 

 

 Auftragsbegleitend mit Kunden kommuni-
zieren 

 

 Auftragsbezogene Daten einholen  

 Soll- und Ist-Vergleich der Leistungserbrin-
gung durchführen, bei Bedarf nachsteuern 

 

 Abnahme der Leistung veranlassen  

Auftragsabschluss         
(§ 4 Absatz 3 Nummer 
1.3) 

 Auftragsdokumentation vervollständigen 
und bearbeiten 

 

 Aufträge nachkalkulieren  

 Aufträge fakturieren, Kundenrechnungen 
erstellen 

 

 Zahlungseingänge überwachen u. bei Be-
darf Maßnahmen einleiten 

 

Auftragsnachbereitung   
(§ 4 Absatz 3 Nummer 
1.4) 

 Kundenzufriedenheit ermitteln und       
auswerten 

 

 Maßnahmen zur Kundenbindung initiieren  

 Kundenreklamationen bearbeiten  

 Probleme in Auftragsprozessen identifizie-
ren und analysieren 

 

 Problemlösungen vorschlagen  
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Teil des Ausbildungsbe-
rufsbildes 

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten 

Zeitliche 
Richtwerte in 
Wochen im 

P
o

si
tio

n
 v

er
m

it-
te

lt  

16. - 36. Mo-
nat 

1 2 3 4 

Kaufmännische Steuerung und Kontrolle (§ 4 Absatz 3 Nummer 2) 

Finanzbuchhaltung        
(§ 4 Absatz 3 Nummer 
2.1) 

 Kreditoren- und Debitorenstammdaten 
aufnehmen und pflegen 

5 
M

o
na

te
 

 

 Geschäftsvorgänge unter Berücksichtigung 
gesetzlicher und betrieblicher Regelungen 
buchhalterisch einordnen 

 

 Belege erfassen, kontieren und auf Be-
stands- und Erfolgskonten buchen 

 

 im Rahmen der Kontokorrentbuchhaltung 
Zahlungseingänge überwachen und Zah-
lungsausgänge veranlassen 

 

 Maßnahmen bei Zahlungsverzug einleiten  

 bei periodengerechten Abschlussarbeiten 
unterstützen 

 

Kosten-und-Leistungs-
Rechnung (§ 4 Absatz 3 
Nummer 2.2) 

 Zweck und Struktur der betrieblichen Kos-
ten-und-Leistungs-Rechnung bei Aufga-
benstellungen berücksichtigen 

 

 Kosten ermitteln, aufbereiten und überwa-
chen 

 

 Leistungen kalkulieren und verrechnen  

 Ergebnisse der Kosten-und-Leistungs-
Rechnung für Entscheidungen aufbereiten 

 

Controlling (§ 4 Absatz 3 
Nummer 2.3) 

 Einflussfaktoren auf den Betriebserfolg 
identifizieren und reflektieren 

 

 Ergebnisse der Betriebsrechnung und der 
Finanzbuchhaltung für das Controlling auf-
bereiten und interpretieren 

 

 Soll- und Ist-Vergleiche durchführen, Ab-
weichungen feststellen und kommunizieren 

 

 Kennzahlen ermitteln, aufbereiten und 
beurteilen, Statistiken und Berichte erstel-
len 
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Teil des Ausbildungsbe-
rufsbildes 

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten 

Zeitliche 
Richtwerte in 
Wochen im 

P
o

si
tio

n
 v

er
m

it-
te

lt  

16. - 36. Mo-
nat 

1 2 3 4 

Kaufmännische Abläufe in kleinen und mittleren Unternehmen (§ 4 Absatz 3 Nummer 3) 

Laufende Buchführung   
(§ 4 Absatz 3 Nummer 
3.1) 

 Buchungsvorgänge bearbeiten 

5 
M

o
na

te
 

 

 Kassenbuch führen  

 Bestands- und Erfolgskonten führen  

 Offene-Posten-Listen verwalten  

Entgeltabrechnung 

(§ 4 Absatz 3 Nummer 
3.2) 

 Personalstammdaten erfassen und pflegen  

 erforderliche Prozessdaten für die Entgel-
tabrechnung erfassen und bearbeiten 

 

 Auszahlungsbeträge unter Berücksichti-
gung geltender steuer-, sozial- und tarif-
rechtlicher Bestimmungen ermitteln 

 

 notwendige Unterlagen zum Monats- und 
Jahresabschluss unter Berücksichtigung 
der Fristen erstellen 

 

Betriebliche  
Kalkulation (§ 4 Absatz 3 
Nummer 3.3) 

 Zahlungsein- und -ausgänge kontrollieren 
und Maßnahmen bei Zahlungsverzug ein-
leiten 

 

 am buchhalterischen Jahresabschluss 
unter Berücksichtigung der Fristen mitwir-
ken 

 

 auftragsbezogene Kosten überwachen und 
kontrollieren 

 

 Verfahren der Voll- und Teilkostenrech-
nung anwenden 

 

 durch Nachkalkulation Auswirkungen auf 
den Unternehmenserfolg ermitteln 

 

Betriebliche              
Auswertungen (§ 4 Ab-
satz 3   Nummer 3.4) 

 bei der Ermittlung der Unternehmenser-
tragslage mitwirken 

 

 Wirkungen der Abschreibungen für den 
Betriebserfolg unterscheiden 

 

 Statistiken erstellen und Plan-Ist-
Vergleiche durchführen 

 

 betriebliche Kennzahlen beurteilen und für 
unternehmerische Entscheidungen aufbe-
reiten 
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Teil des Ausbildungsbe-
rufsbildes 

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten 

Zeitliche 
Richtwerte in 
Wochen im 

P
o

si
tio

n
 v

er
m

it-
te

lt  

16. - 36. Mo-
nat 

1 2 3 4 

Einkauf und Logistik (§ 4 Absatz 3 Nummer 4) 

Bedarfsermittlung              
(§ 4 Absatz 3 Nummer 4.1) 

 Bedarf an Produkten und Dienstleistun-
gen feststellen 

 Mengen und Termine disponieren 

5 
M

o
na

te
 

 

Operativer Einkaufsprozess 
(§ 4 Absatz 3  Nummer 4.2) 

 interne Einkaufsrichtlinien und Rahmen-
verträge sowie betriebliche Compliance 
einhalten 

 

 Bezugsquellen ermitteln, analysieren und 
Lieferantenvorauswahl treffen 

 

 Angebote einholen und vergleichen 

 Bestellung durchführen, Auftragsbestäti-
gung mit der Bestellung vergleichen und 
bei Abweichungen Lösungen vereinbaren 

 Vertragserfüllung überwachen und bei 
Vertragsstörung Maßnahmen einleiten 

 

Strategischer Einkaufspro-
zess (§ 4 Absatz 3 Nummer 
4.3) 

 bei der Verhandlung von Einkaufskonditi-
onen mitwirken 

 Lieferanteninformationen für Entschei-
dungen systematisch erfassen 

 bei der Erstellung von Rahmenverträgen 
mitwirken 

 Prozesse der Bedarfsermittlung und des 
Einkaufs reflektieren und Verbesserungen 
vorschlagen 

 

Lagerwirtschaft                  
(§ 4 Absatz 3 Nummer 4.4) 

 unterschiedliche Systeme der Lagerhal-
tung vergleichen 

 

 vom Ausbildungsbetrieb genutztes Lager-
system bei logistischen Abläufen berück-
sichtigen 

 

 Wareneingang prüfen, Mängelbeseitigung 
veranlassen 

 

 Bestände erfassen, kontrollieren und 
bewerten 

 

  



Seite 15 von 20 

Teil des Ausbildungsbe-
rufsbildes 

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten 

Zeitliche 
Richtwerte in 
Wochen im 

P
o

si
tio

n
 v

er
m

it-
te

lt  

16. - 36. Mo-
nat 

1 2 3 4 

Marketing und Vertrieb (§ 4 Absatz 3 Nummer 5)  

Marketingaktivitäten          
(§ 4 Absatz 3 Nummer 5.1) 

 Instrumente der Marktbeobachtung und -
analyse nutzen und dabei Mitbewerber 
sowie Marktentwicklungen beachten 

5 
M

o
na

te
 

 

 an der Entwicklung von Marketingmaß-
nahmen mitwirken 

 

 Ressourcen planen und organisieren und 
Kosten ermitteln 

 

 bei der Durchführung von Marketingmaß-
nahmen, insbesondere der Verkaufsför-
derung, mitwirken und diese Maßnahmen 
dokumentieren 

 

 Aktivitäten hinsichtlich Zeit, Wirtschaft-
lichkeit und Qualität überwachen und ge-
gebenenfalls nachsteuern 

 

 Wirkungen von Marketingmaßnahmen 
feststellen und Verbesserungsvorschläge 
entwickeln 

 

Vertrieb von Produkten und 
Dienstleistungen                
(§ 4 Absatz 3 Nummer 5.2) 

 Kundendaten und -informationen nutzen  

 Vertriebsformen berücksichtigen  

 Situation des Kunden analysieren, Bedarf 
feststellen, kundengerechte Lösungsvor-
schläge entwickeln und erläutern, über 
Finanzierungsmöglichkeiten informieren; 
Angebote unterbreiten 

 

 Verträge und Vertragsverhandlungen 
vorbereiten und an Vertragsabschlüssen 
mitwirken 

 

 Erfüllung von Verträgen überwachen, bei 
Abweichungen Maßnahmen einleiten 

 

Kundenbindung und     
Kundenbetreuung                    
(§ 4 Absatz 3 Nummer 5.3) 

 Kundenbeziehungen unter Berücksichti-
gung betrieblicher Vorgaben gestalten 

 

 Maßnahmen der Kundenbindung und -
betreuung umsetzen 

 

 Beschwerden entgegennehmen und 
Maßnahmen des Beschwerdemanage-
ments umsetzen 

 

 Kundenzufriedenheit ermitteln, Maßnah-
men vorschlagen 
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Personalwirtschaft (§ 4 Absatz 3 Nummer 6) 

Personalsachbearbeitung  
(§ 4 Absatz 3 Nummer 6.1) 

 rechtliche Vorgaben aus unterschiedli-
chen Beschäftigungs- und Dienstverhält-
nissen im Ausbildungsbetrieb beachten 

 5
 M

o
na

te
 

 

 Personalakten unter Berücksichtigung 
von Datenschutz und Datensicherheit füh-
ren 

 

 Vorgänge im Zusammenhang mit Entgel-
ten oder Bezügen bearbeiten  

 

 Vorgänge im Zusammenhang mit Arbeits- 
und Fehlzeiten bearbeiten 

 

 Auskünfte im Zusammenhang mit der 
Personalverwaltung erteilen 

 

 Personalstatistiken führen und auswerten  

 Informations-, Mitwirkungs- und Mitbe-
stimmungsrechte berücksichtigen 

 

 bei Einstellungen und personellen Verän-
derungen erforderliche Meldungen veran-
lassen, Verträge vorbereiten und Doku-
mente erstellen 

 

Personalbeschaffung und    
-entwicklung                        
(§ 4 Absatz 3 Nummer 6.2) 

 Personalbedarfsermittlung unter Berück-
sichtigung von Anforderungsprofilen un-
terstützen 

 

 im Personalbeschaffungsprozess, insbe-
sondere bei Stellenausschreibungen, 
Auswahlverfahren und Entscheidungsfin-
dungen, mitwirken 

 

 im Bereich der Personalentwicklung ins-
besondere Maßnahmen im Rahmen der 
Aus- und Weiterbildung organisieren 

 

 betriebliche Gesundheitsförderung unter-
stützen 

 

 Maßnahmen der Personalbeschaffung 
und -entwicklung reflektieren und Verbes-
serungen vorschlagen 
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Assistenz und Sekretariat (§ 4 Absatz 3 Nummer 7) 

Sekretariatsführung           
(§ 4 Absatz 3 Nummer 7.1) 

 Methoden des Selbstmanagements zur 
Optimierung von Büroorganisation und 
Arbeitsabläufen anwenden 

5 
M

o
na

te
 

 

 Kommunikation zwischen den Beteiligten 
unterstützen und über Prioritäten von In-
teressen und Anliegen entscheiden 

 

 Kommunikation mit den Beteiligten situa-
tionsgerecht gestalten, dabei Anliegen 
berücksichtigen, eigenes Rollenverständ-
nis entwickeln 

 

 Kommunikationsstörungen vermeiden  

 Kleinprojekte planen, durchführen, kon-
trollieren und bewerten 

 

Terminkoordination und 
Korrespondenzbearbeitung 
(§ 4 Absatz 3 Nummer 7.2) 

 Termine koordinieren und überwachen; 
Wiedervorlage steuern 

 

 termingerecht Informationen und Arbeits-
ergebnisse einfordern und bereitstellen 

 

 Informationen und Dokumente inhaltlich 
zusammenstellen 

 

 über Dringlichkeit von Informationen und 
Dokumenten sowie deren Weiterleitung 
entscheiden 

 

 Geschäftskorrespondenz führen  

Organisation von Reisen 
und Veranstaltungen         
(§ 4 Absatz 3 Nummer 7.3) 

 Reisen organisieren, nachbereiten und 
abrechnen 

 

 Veranstaltungen organisieren, begleiten 
und nachbereiten 

 

 Unterlagen zusammenstellen und aufbe-
reiten 
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Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungsmanagement (§ 4 Absatz 3 Nummer 8) 

Öffentlichkeitsarbeit           
(§ 4 Absatz 3 Nummer 8.1) 

 Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit des 
Ausbildungsbetriebes analysieren 

5 
M

o
na

te
 

 

 an der Entwicklung von Maßnahmen der 
Öffentlichkeitsarbeit unter Berücksichti-
gung von Zielsetzung, Zielgruppen und 
unterschiedlichen Medien mitwirken 

 

 Umsetzung der Maßnahmen planen und 
organisieren 

 

 Wirkung der Maßnahmen analysieren und 
bewerten 

 

Veranstaltungsmanagement 
(§ 4 Absatz 3 Nummer 8.2) 

 an Veranstaltungsplanungen, insbeson-
dere hinsichtlich Öffentlichkeitsarbeit, 
Ressourcenkalkulation, räumlicher Orga-
nisation und Ausstattung, mitwirken und 
dabei wirtschaftliche, rechtliche und öko-
logische Aspekte berücksichtigen 

 

 Einladungen und Teilnehmerunterlagen 
erarbeiten sowie Teilnehmer bei Anfragen 
und organisatorischen Problemen unter-
stützen 

 

 Prozesse mit Dienstleistern koordinieren 
und überwachen, dabei betriebliche 
Compliance einhalten und bei Abwei-
chungen Maßnahmen einleiten 

 

 Kosten nachkalkulieren, Rechnungen 
prüfen und kontieren 

 

 Veranstaltungen dokumentieren und ana-
lysieren, Informationen für die Öffentlich-
keitsarbeit und nachfolgende Prozesse 
nutzen 
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Verwaltung und Recht (§ 4 Absatz 3 Nummer 9) 

Kunden- und                 
Bürgerorientierung                               
(§ 4 Absatz 3 Nummer 9.1) 

 Kunden und Bürger im Umgang mit Ver-
waltung situationsgerecht unterstützen, 
auf sachgerechte Antragstellung hinwir-
ken 

5
 M

o
na

te
 

 

 Möglichkeiten der Aufgabenerledigung 
Kunden und Bürgern nachvollziehbar auf-
zeigen 

 

 Verwaltungsprozesse transparent      
gestalten 

 

Rechtsanwendung                
(§ 4 Absatz 3 Nummer 9.2) 

 Anliegen und Zuständigkeiten klären, Sach-
verhalte ermitteln, Maßnahmen einleiten 

 

 Beteiligungsverfahren durchführen, dabei 
Verfahrensvorschriften beachten 

 

 Rechtsgrundlagen bei der Wahrnehmung 
von Fachaufgaben anwenden 

 

 Sachverhalte unter Tatbestandsmerkmale 
subsumieren und unter Beachtung gebun-
denen und ungebundenen Verwaltungs-
handelns Rechtsfolgen feststellen 

 

Verwaltungshandeln            
(§ 4 Absatz 3 Nummer 9.3) 

 Verwaltungsakte entwerfen  

 Bekanntgabe von Verwaltungsakten veran-
lassen 

 

 Widersprüche, Einsprüche und Beschwer-
den entgegennehmen, Form und Frist prü-
fen und weiterleiten 

 

 Möglichkeiten der Korrektur von Verwal-
tungshandlungen aufzeigen 

 

 Vorgänge nach rechtlichen u. behördlichen 
Vorgaben dokumentieren 

 

 Bearbeitungsprozesse analysieren und 
Verbesserungen vorschlagen 
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Öffentliche Finanzwirtschaft (§ 4 Absatz 3 Nummer 10) 

Finanzwesen                        
(§ 4 Absatz 3 Nummer 10.1) 

 rechtliche Grundlagen des öffentlichen 
Haushaltes der ausbildenden Stelle unter 
Berücksichtigung des Haushalts- oder Wirt-
schaftsplans anwenden 

5 
M

o
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te
 

 

 Haushaltsgrundsätze bei der Mittelbewirt-
schaftung anwenden 

 

 am Verfahren zur Aufstellung des Haus-
halts- oder Wirtschaftsplans mitwirken 

 

 Anforderungen der Haushaltsaufsicht und 
Haushaltskontrolle berücksichtigen 

 

Haushalts- und                
Kassenwesen                                   
(§ 4 Absatz 3 Nummer 10.2) 

 Geschäftsvorgänge zuordnen und Buchun-
gen vorbereiten 

 

 bei der Mittelbedarfsberechnung im Rah-
men der Haushaltsausführung mitwirken 

 

 gebuchte Einnahmen, Ausgaben, Erträge 
und Aufwendungen ermitteln und hoch-
rechnen 

 

 Übersichten für Mittelzu- und Mittelabflüsse 
erstellen, überwachen und weiterleiten 

 

 Voraussetzungen für Stundung, Nieder-
schlagung und Erlass von Forderungen prü-
fen  

 

 Unterlagen für den Jahresabschluss zu-
sammenstellen 

 

Abschlussprüfung Teil 2 
 
 

 


